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Gemarkung Waldfeucht

Bisherige Fassung Geänderte Fassung

Flächennutzungsplan
36. Änderung
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Sonstige Planzeichen
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unterliegende Flächen

Wasserschutzgebiet
Umgrenzung von Flächen
mit wasserrechtlichen
Festsetzungen

Umgrenzung der Flächen,
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Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in seiner Sitzung am
17.06.2008 beschlossen, den Entwurf der 36. Änderung
des Flächennutzungsplanes mit Erläuterungen gem § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Die betroffene Öffentlichkeit wurde mit Schreiben vom 
12.06.2008 zu einer erneuten Bürgerversammlung einge-
laden, die am 25.06.2008 stattfand.

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in seiner Sitzung am
09.09.2008 die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes
beschlossen.

Waldfeucht, den 03. November 2008

Waldfeucht, den 03. November 2008

von Helden, Der Bürgermeister
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Waldfeucht, den 03. November 2008

von Helden, Der Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in seiner Sitzung am
12.06.2007 gem. § 2 Abs. 1  BauGB die Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
Nr. 51 "Innenbereich Flachsroth" beschlossen. Der Ände-
rungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 3/2008 der Ge-
meinde Waldfeucht vom 29.09.2008 öffentlich bekannt 
gemacht.

Waldfeucht, den 03. November 2008

Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Bürgerversamm-
lung, die am 10.12.2007 stattfand, über die Absicht der 
Gemeinde Waldfeucht, den Flächennutzungsplan  zu 
ändern, informiert.
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Nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 3/2008 der Gemein-
de Waldfeucht vom 29.02.2008 erfolgte die öffentliche Dar-
legung der mit der 36. Änderung des Flächennutzungspla-
nes verfolgten Planziele gem. § 3 Abs. 1 BauGB.

Waldfeucht, den

Bezirksregierung Kölnvon Helden, Der Bürgermeister

von Helden, Der Bürgermeister

Die Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange
sind, wurden gem. § 4 BauGB am 28.02.2008 schriftlich ge-
beten, zur Absicht der Gemeinde Waldfeucht, den Flächen-
nutzungsplan im Bereich des Bebauungsplanen Nr. 51 "In-
nenbereich Flachsroth" zu ändern, Stellung zu nehmen.

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in seiner Sitzung am
26.02.2008 beschlossen, die Öffentlichkeit und die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belande gem. § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die Absicht
der Gemeinde Waldfeucht, den Flächennutzungsplan zu
ändern, zu informiernen.

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils gültigen Fassung

Gesetzliche Grundlagen
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Obspringen - Talstraße 24
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Die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes hat nach 
Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 7/2008  der Gemeinde
Waldfeucht vom 26.06.2008 als Entwurf gem. § 3 Abs. 2
in der Zeit vom 04.07.2008 bis 04.08.2008 mit Erläute-
rungen öffentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom 25.06.2008 von der 
öffentlichen Auslegung unterrichtet.

Maßstab 1 : 10000

Die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß
§ 6 Baugesetzbuch am ............. unter dem Aktenzeichen
..................................... genehmigt worden.

Köln, den

Waldfeucht, den 03. November 2008

Die Genehmigung der Bezirksregierung Köln wurde gemäß
§ 6 Abs. 5 Baugesetzbuch im Amtsblatt Nr. .................. der
Gemeinde Waldfeucht vom .................... öffentlich bekannt
gemacht.

Damit ist die 36. Änderung des Flächenplanes am 
........................ wirksam geworden.
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